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§ 12 Stmk. WSG § 12

Stmk. WSG - Steiermarkisches Waldschutzgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.04.2025

Stehen zur Bekampfung eines Waldbrandes ausreichende Mittel aus den Bestanden der Feuerwehr nicht zur
Verflgung, so hat jedermann, soweit es ihm mdglich und zumutbar ist, unbeschadet der Verpflichtung gemaR § 10
Abs. 2 gegen angemessene Entschadigung Sachen, die zur Nachrichtenibermittlung mit Ausnahme militarischer, zur
Beférderung von Loschmitteln, Einrichtungen und Geradten sowie fir andere HilfsmaRnahmen bendtigt werden,
beizustellen.

In Kraft seit 01.06.1982 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_wsg/paragraf/10
file:///

	§ 12 Stmk. WSG § 12
	Stmk. WSG - Steiermärkisches Waldschutzgesetz


